
 

 

Der Gutachterausschuss für Grundstücks-
werte im Kreis Gütersloh und in der Stadt 
Gütersloh 

 
 

 
 

 

 

Örtliche Fachinformationen zur Verwendung der Immobilienrichtwerte für den Teilmarkt 

Eigentumswohnungen 

 

 
Hinweise zur Verwendung des Immobilienrichtwerts  
 
Immobilienrichtwerte sind raumbezogene, durchschnittliche Lagewerte für Immobilien in EUR/m²-
Wohnfläche, bezogen auf ein Normobjekt (§38 (1) GrundWertVO NRW). Sie sind stichtagsbezogen, 
jeweils zum 01.01. eines jeden Jahres, durch die Gutachterausschüsse aus der Kaufpreissammlung 
abzuleiten.  
Im Kreis Gütersloh wurde für jede Gemeinde ein Immobilienrichtwert ermittelt. Bei der Ableitung wurden 

sowohl Weiterverkäufe als auch Erstverkäufe berücksichtigt. Der Immobilienrichtwert bezieht sich auf 

ein Normobjekt. Die Definition des jeweiligen Normobjektes ist den folgenden Tabellen zu entnehmen: 

Für die Gemeinden Halle (Westf.), Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Rietberg, Schloß Holte-

Stukenbrock, Steinhagen und Werther (Westf.): 

Grundstücksmerkmal Norm 

Boden-/Lagewert  151–210 EUR/m² 

Baujahr 1990–1997 

Wohnfläche 71–100 m² 

Gebäudestandard mittel 

Anzahl der Einheiten in der Wohnanlage 1–6 

Mietsituation vermietet 

Objektgruppe Weiterverkauf 

 

Für die Gemeinden Borgholzhausen, Langenberg und Versmold: 

Grundstücksmerkmal Norm 

Boden-/Lagewert  bis 150 EUR/m² 

Baujahr 1990-1997 

Wohnfläche 71–100 m² 

Gebäudestandard mittel 

Anzahl der Einheiten in der Wohnanlage 1–6 

Mietsituation vermietet 

Objektgruppe Weiterverkauf 

 



 
Für die Gemeinden Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Verl: 

Grundstücksmerkmal Norm 

Boden-/Lagewert  291-500 EUR/m² 

Baujahr 1990-1997 

Wohnfläche 71–100 m² 

Gebäudestandard mittel 

Anzahl der Einheiten in der Wohnanlage 1–6 

Mietsituation vermietet 

Objektgruppe Weiterverkauf 

 

Immobilienrichtwerte für Eigentumswohnungen der einzelnen Gemeinden bezogen auf die oben 
angegebenen Normobjekte: 
 

Gemeinde Immobilienrichtwert [EUR/m²] 

Borgholzhausen 1.870 

Gütersloh 2.520 

Halle (Westf.) 2.140 

Harsewinkel 2.010 

Herzebrock-Clarholz 2.070 

Langenberg 2.050 

Rheda-Wiedenbrück 2.400 

Rietberg 2.080 

Schloß Holte-Stukenbrock 2.100 

Steinhagen 2.200 

Verl 2.370 

Versmold 1.900 

Werther (Westfalen) 2.090 
 

Abweichungen zum Wertermittlungsobjekt sind durch die u. a. Umrechnungskoeffizienten zu berück-

sichtigen. Die Anwendung der Immobilienrichtwerte bezieht sich je wertbestimmendes Grundstücks-

merkmal auf einen Wertebereich, der typischen Objekten entspricht. Bei Überschreitung eines Wer-

tebereichs erfolgt im Immobilien-Preis-Kalkulator ein entsprechender Hinweis. In diesem Fall handelt es 

sich um ein individuelles Einzelobjekt, bei dem die Anwendung des Immobilienrichtwertes i. d. R. zu 

keinem statistisch gesicherten Ergebnis führt. 

Das Ergebnis dient einer ersten Orientierung auf dem Grundstücksmarkt, ersetzt jedoch kein Ver-

kehrswertgutachten durch einen Sachverständigen oder den Gutachterausschuss. 



 

 
 
 
Preisindex 
 
Die Immobilienrichtwerte wurden erstmals zum Stichtag 01.01.2022 ermittelt. Ein Preisindex für zurück-
liegende Jahre liegt nicht vor. Die Immobilienrichtwerte der letzten Jahre sind aufgrund von unter-
schiedlichen Normobjekten nicht miteinander vergleichbar.
 
 
 
Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung von abweichenden Grundstücksmerkmalen 
 

 
Baujahr Umrechnungskoeffizient 

bis 1956 0,808 

1957 – 1964 0,776 

1965 – 1972 0,822 

1973 – 1980 0,860 

1981 – 1989 0,923 

1990 – 1997 1,000 

1998 – 2005 1,060 

2006 – 2013 1,172 

2014 – 2020 1,266 

2021 – 2023 1,289 
 

Wohnfläche (m²) Umrechnungskoeffizient 

26 – 45 0,915 

46 – 70 0,989 

71 – 100 1,000 

101 – 150 0,991 
 

Gebäudestandard* Umrechnungskoeffizient 

einfach 0,957 

mittel 1,000 

gehoben 1,066 
 

Anzahl der Einheiten in 
der Wohnanlage Umrechnungskoeffizient 

bis 6 1,000 

7 – 12 0,991 

13 – 100 0,982 
 

Mietsituation Umrechnungskoeffizient 

vermietet 1,000 

nicht vermietet 1,048 
 



 
 

Objektgruppe Umrechnungskoeffizient 

Erstverkauf 1,123 

Weiterverkauf 1,000 
 
Umrechnungskoeffizienten für den Bodenrichtwert in den Gemeinden Halle (Westf.), Harsewin-
kel, Herzebrock-Clarholz, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen und Werther (Westf.): 
 

Boden-/Lagewert 
(EUR/m²) Umrechnungskoeffizient 

bis 150 0,984 

151 – 210 1,000 

211 – 250 1,032 

251 – 290 1,058 

291 – 500 1,113 

501 – 1.700 1,187 
 
Umrechnungskoeffizienten für den Bodenrichtwert in den Gemeinden Borgholzhausen, Langen-
berg und Versmold: 
 

Boden-/Lagewert 
(EUR/m²) Umrechnungskoeffizient 

bis 150 1,000 

151 – 210 1,016 

211 – 250 1,049 

251 – 290 1,075 

291 – 500 1,131 

501 – 1.700 1,206 
 
Umrechnungskoeffizienten für den Bodenrichtwert in den Gemeinden Gütersloh, Rheda-
Wiedenbrück und Verl: 
 

Boden-/Lagewert 
(EUR/m²) 

Umrechnungskoeffi-
zient 

bis 150 0,884 

151 – 210 0,899 

211 – 250 0,927 

251 – 290 0,950 

291 – 500 1,000 

501 – 1.700 1,067 
 
Nebengebäude wie Garagen und Carports sind im Immobilienrichtwert nicht berücksichtigt. Es sind 
folgende Zuschläge anzubringen: 
 
Bestandsimmobilien: 
je Garagenstellplatz: 8.000 EUR 
Carport: 5.000 EUR  
Stellplatz (Sondernutzungsrecht): 2.000 EUR 
Tiefgaragenstellplatz: 8.000 EUR 
Neubauten: 
je Garagenstellplatz: 15.000 EUR 
Carport: 6.000 EUR  
Stellplatz (Sondernutzungsrecht): 4.000 EUR 
Tiefgaragenstellplatz: 15.000 EUR 



 
 
Anwendungsbeispiel: 
 

Bewertungsobjekt - Grundstücksmerkmale   

Gemeinde Rietberg Immobilienrichtwert 2.080 EUR/m²  

Baujahr: 1992 Umrechnungskoeffizient  1,000  

Wohnfläche: 77 m² Umrechnungskoeffizient 1,000  

Gebäudestandard: mittel Umrechnungskoeffizient 1,000 

Anzahl der Einheiten in der Wohnanlage: 4 Umrechnungskoeffizient 1,000 

Mietsituation: nicht vermietet Umrechnungskoeffizient 1,048 

Objektgruppe: Weiterverkauf Umrechnungskoeffizient 1,000 

Boden-/ Lagewert (Bodenrichtwert): 280 EUR/m² Umrechnungskoeffizient 1,058 

Nebengebäude: Carport pauschaler Zuschlag  5.000 EUR  
 
Immobilienpreis pro m² Wohnfläche:  2.080 EUR/m² x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,048 x 1,000 

x 1,058 = rd. 2.306 EUR/m² 
 
Immobilienpreis für das Objekt:          2.306 EUR/m² x 77 m² + 5.000 EUR = rd. 183.000 EUR 
 
Der berechnete Immobilienpreis entspricht nicht dem Verkehrswert gem. § 194 BauGB. Dieser kann 
nur durch ein Verkehrswertgutachten ermittelt werden. 
 
 



 
*Hinweis zur Standardstufe 
 
Die Ausbaumerkmale der in der folgenden Tabelle aufgeführten Gewerke sind wie folgt anzuwenden: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gebäudestandard Standardstufe 

einfach 1 und 2 

mittel 3 

gehoben 4 und 5 


